
 

...ist ein monatlich in Hamburg erschei- 
nender Newsletter gefördert von der Orts-
gruppe Hamburg der Roten Hilfe. Die Rote 
Hilfe ist eine linke, parteiunabhängige, 
strömungsübergreifende Schutz- und So-
lidaritätsorganisation, die sich an der Seite 
aller sieht, die aufgrund politischer Aktivi-
täten Opfer staatlicher Repressionen ge-
worden sind.

Informationen:
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http://pressback.blogsport.de
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Kontakt:
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V.i.S.d.P.: M.Krause 
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Dieses Faltblatt bleibt bis zur Aushändigung Eigen-

tum des Absenders/der Absenderin, „Zur-Habe-

Nahme“ ist keine Aushändigung i.S.d. Vorbehalts. 

Nicht ausgehändigte Exemplare sind unter Angabe 

der Gründe der Nichtaushändigung an die Absen-

der_innen zurückzusenden.

ten war. 
 Kriminalprävention aber kann nach 

aktuellem Forschungsstand am Besten 
unabhängig von der PKS, auf der Grund-
lage gezielter Kriminalitätsforschung und 
vor allem durch eine gute Sozialpolitik 
erreicht werden. Durch die in den Medien 
und der öffentlichen Debatte vorgenom-
menen Zuschreibungen wie Hautfarbe, 
Nationalität oder Glaubensrichtung von 
Straftäter_innen wird währenddessen 
weiter an der Ethnisierung des Problems 
gearbeitet: Allgemeine soziale Probleme 
werden bestimmten Bevölkerungsteilen 
angekreidet. So werden Ängste in der Ge-
sellschaft geschürt, die den Ausbau von 
staatlichen Kontroll- und Repressionsin-
stanzen in unterschiedlichsten Bereichen 
ermöglichen. Die Konstruktion der/des 
„ausländischen Kriminellen“ dient ihrer 
Legitimation.

Rechte Wahlkampfmunition
Polizeiliche Kriminalstatistik wird instrumentalisiert

Wenn zwei Menschen 38 Jahre ver-
heiratet sind, dann feiern sie die so 

genannte „Feuerhochzeit“. Genau so lange 
wurde Dr. Rolf Gössner vom Verfassungs-
schutz überwacht – bis kurz vor dem ersten 
Verhandlungstermin im „Klageverfahren 
Dr. Rolf Gössner gegen Bundesrepublik 
Deutschland“ das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz im November nun über-
raschend mitteilte, die Beobachtung des 
Bürgerrechtlers eingestellt zu haben.

Der Rechtsanwalt, der unter anderem 
Mitherausgeber des renommierten Grund-
rechtereports, Vizepräsident der Interna-
tionalen Liga für Menschenrechte, stellver-
tretender Richter am Staatsgerichtshof der 
freien Hansestadt Bremen und Jurymitglied 
bei den Big Brother Awards ist, steht be- 
reits seit seiner Studienzeit permanent un-
ter staatlicher Überwachung. 1996 hat er 
im Zuge eines Auskunftsersuchens davon 
Kenntnis erhalten. 

Nach der Einstellung der Beobachtung 
kämpft Gössner nun weiter, um Auskunft 
über die gesammelten Daten zu erhalten. 

Bislang liegt dem Bespitzelten nur ein Teil 
seiner Akte vor, in dem ein beträchtlicher 
Teil herausgenommen oder geschwärzt 
ist. Zudem klagt Gössner auf Löschung 
dieser Daten sowie auf Feststellung der 
Rechtswidrigkeit der jahrzehntelangen ge-
heimdienstlichen Tätigkeit.

Nach Ansicht von Gössners Anwalt Udo 
Kauß konnte das Bundesamt bisher nicht 
plausibel darlegen, „weshalb die geheim-
dienstliche Beobachtung [...] über einen 
Zeitraum von 38 Jahren zum Schutz der 
Verfassung notwendig gewesen sein soll“. 
Gössner selbst kann sich seine Überwa-
chung lediglich dadurch erklären, dass ihm 
eine „Kontaktschuld“ vorgeworfen werde, 
etwa durch eine Verbindung zur „Vereini-
gung der Verfolgten des Naziregimes” (VVN) 
oder zur Roten Hilfe. Außerdem themati- 
sierte Gössner in seinen Schriften häufig das 
Fehlverhalten von Sicherheitsbehörden. Was 
sich jedoch in keiner seiner Bücher, Aufsätze 
und Vorträge findet: etwas wie auch immer 
„Verfassungsfeindliches“. Allerdings einiges 
Geheimdienstfeindliches. Wohl zu Recht.

Bis das Gericht euch scheidet
Bürgerrechtler seit 38 Jahren dauerüberwacht pressback...
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Anfang dieses Jahres forderte der ehe-
malige Hamburger Innensenator Na-

gel die separate Erfassung von Straftaten 
Deutscher mit Migrationshintergrund 
durch die Polizeiliche Kriminalstatistik 
(PKS). Bisher unterscheidet die PKS nach 
„Deutschen“ und „Nichtdeutschen“. Der 
Forderung schlossen sich Schäuble und 
in jüngster Zeit auch der niedersächsische 
Innenminister Schünemann an. Dies sei 
bundesweit notwendig, um gezielte Prä-
ventionsmaßnahmen gegen Jugendgewalt 
zu ermöglichen. 

Dabei ist die Heranziehung der PKS zur 
Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen 
grundsätzlich kaum geeignet, da sie kein 
Abbild der tatsächlichen Verbrechens-
wirklichkeit darstellt. Sie trifft weder eine 
Aussage darüber, wie viele der polizeilich 
verdächtigten Personen tatsächlich verur-
teilt wurden, noch kann sie Auskunft über 
die der Polizei verborgen gebliebene Kri-
minalität geben. Zudem kommt es durch 
das Weglassen bedeutender Faktoren zur 
Verzerrung der Wirklichkeit, wie zum Bei-
spiel bei dem Vergleich zwischen Straf-
taten  „Deutscher“ und „Nichtdeutscher“: 
Ein erheblicher Teil der von „Nichtdeut-
schen“ begangenen Straftaten entfällt 
auf Durchreisende oder Tourist_innen. 
Ein Viertel der den „Nichtdeutschen“ zur 
Last gelegten Taten beruhen auf Ver-
stößen gegen das Asylverfahrens- und 
Aufenthaltsgesetz – Straftaten also, die 
von „Deutschen“ nicht begangen werden 
können. Studien belegen, dass gegenüber 
„Nichtdeutschen“ eine höhere Anzeigebe-
reitschaft in der Bevölkerung sowie eine 
höhere Verfolgungswahrscheinlichkeit 
durch die Polizei besteht. Sie leben häu-
figer in Großstädten, welche allgemein 
eine höhere Kriminalitätsrate aufweisen. 
Auch ist der Anteil der – stets stärker kri-
minalitätsbelasteten – jungen Männer in 

der Gruppe der „Nichtdeutschen“ höher 
als bei den „Deutschen“. Weiterhin wird 
nicht berücksichtigt, dass „nichtdeutsche“ 
Jugendliche – wie auch eingebürgerte Mi-
grant_innen – überwiegend schlechtere 
Startbedingungen haben: Sie sind häu-
figer von Arbeitslosigkeit und Verarmung 
betroffen, haben schlechtere Bildungs-
abschlüsse und leiden unter einem sozial 
selektiven Bildungssystem und Diskrimi-
nierung bei der Ausbildungs- und Arbeits-
platzsuche. 

Sollte Hintergrund der Forderung be-
stimmter Politiker_innen, bei den „deut-
schen“ Staatsbüger_innen nach ethnischer 
Herkunft zu differenzieren, nichts mit Kri-
minalprävention zu tun haben? Vielmehr 
besteht die Gefahr, dass die so erlangten 
Daten plakativ und pauschalisierend für 
Wahlpropaganda und zur Rechtfertigung 
von Gesetzesverschärfungen genutzt 
werden – wie jüngst wieder im Rahmen 
der hessischen Landtagswahl zu beobach-
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Die EU hat für 2011 überall in Eu-
ropa Volkszählungen angeordnet. 

Die Mitgliedsstaaten werden dabei ver-
pflichtet, demografische Daten, Angaben 
zu Haushalt, Wohnung, Bildungsstand 
und Beruf der Bürger_innen zu erheben. 
Darüber hinaus werden Fragen wie nach 
dem Einkommen empfohlen. Ursprünglich 
geplante Fragen wie die nach „Lese- und 
Schreibkompetenz“, „ehrenamtlicher 
Tätigkeit“, oder „landwirtschaftlicher 
Produktion für den Eigenverbrauch auf 
Haushaltsebene“ waren glücklicher Weise 
nicht mehrheitsfähig.

In Deutschland wurde ein Zensus-
gesetz schon vom Bundeskabinett be-
schlossen; eine flächendeckende Befra-
gung jedes_r Einzelnen wird es aber nicht 
geben. Stattdessen werden Zahlen aus 
Melde- und anderen Verwaltungsregis-
tern genutzt und stichprobenartig bis 
zu acht Millionen Bürger_innen und alle 

17,5 Millionen Wohnraumbesitzer_innen 
schriftlich befragt. Die Kosten werden 
auf insgesamt etwa 675 Millionen (!) 
Euro geschätzt.

Im Zensusgesetz nicht genau fest-
geschrieben ist, welche 
Daten erfasst werden. 
Bisher teilte das Statis-
tische Bundesamt mit, 
sich auf die Pflichtanga-
ben zu beschränken. 
Wahrscheinlich erin-
nerte man sich dabei 
an den letzten Zensus, 
die Proteste und das 
Volkszählungsurteil des 
Bundesverfassungsgerichtes: 1987 
wurde das Grundrecht auf informatio- 
nelle Selbstbestimmung „erschaffen“. Das 
Gericht führte aus: „Freie Entfaltung der 
Persönlichkeit setzt unter den modernen 
Bedingungen der Datenverarbeitung den 

Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte 
Erhebung, Speicherung, Verwendung und 
Weitergabe seiner persönlichen Daten 
voraus.“ Wer nicht weiß, was über ihn/sie 
in welchem Moment gespeichert werden 

kann, wird sich weni-
ger frei entfalten, was 
auch das „Gemeinwohl“ 
beeinträchtigt – weil 
„Selbstbestimmung eine 
elementare Funktions-
bedingung des freiheitli-
chen demokratischen Ge-
meinwesens“ ist.

Wer die „modernen 
Bedingungen der Daten-

verarbeitung“ von 1987 noch erinnert, 
wird sich ausmalen können, welches 
Ausmaß von Datenspeicherung heute 
möglich ist. Mal ganz abgesehen  von 
der Kombination mit den europaweiten 
Abgleichmöglichkeiten.

Die erste Flugreise des Robert Dzie-
kanski sollte auch seine letzte sein. 

Der 40-jährige Bauarbeiter aus Polen war 
nach British Columbia gekommen, wo 
seine Mutter bereits länger lebte. Sechs 
Stunden wartete die Mutter vor dem 
Flughafen auf ihren Sohn. Zehn Stunden 
wartete der Sohn drinnen am Gepäck-
band, des Englischen nicht mächtig, 
zunehmend verwirrt, dann verängstigt, 
am Ende so aufgebracht, dass er einen 
Bildschirm um- und einen Stuhl gegen 
eine Glaswand warf.

Was folgt, wurde von anderen Tou-
rist_innen gefilmt und ist nach wie vor 
auf youtube.com zu finden („Vancouver 
RCMP Taser Death“). Sicherheitsbeamte 
kommen, und bereits bevor sie sich ihm 
genähert haben ist die Frage zu hören: 
„Soll ich ihn tasern?“. Die Antwort ist „ja“ 

und besiegelt sein Schicksal. 
Taser sind Elektroimpulswaffen, bei 

denen mit Widerhaken versehene Drähte 
in den Körper der Zielperson geschossen 
und dann Stromstöße durch diese geleitet 
werden. Durch die Stromladung versagen 
alle willentlich beeinflussbaren Muskeln 
und der/die Getroffene sackt ungebremst 
in sich zusammen. An sich soll dieser Ef-
fekt nach wenigen Sekunden vorbei und 
weitgehend gefahrlos sein. Nicht so in 
diesem Fall: Zweimal wird Robert geta-
sert, er taumelt schreiend durch den 
Terminal, fällt, windet sich zuckend und 
brüllend über den Boden. Dann ist er tot.

Anscheinend kein Einzelfall: Am-
nesty international hat in den USA und 
Kanada seit 2001 bis Oktober 2007 290 
Fälle erfasst, bei denen Personen nach 
dem Gebrauch von Taser-Elektroschock-

waffen gestorben sind (http://amnesty.
org; Suchbegriff „Taser“). Meist erhielten 
die Personen mehrere Schocks. In 20 Fäl-
len, in denen Autopsien vorgenommen 
worden seien, hätten die Rechtsmedizi-
ner_innen Taser-Waffen verantwortlich 
oder zumindest mitverantwortlich für 
den Tod gemacht.

Auch der UN-Ausschuss gegen Fol-
ter hat bereits 2007 den Einsatz von 
Elektroschock-Pistolen scharf verurteilt 
(www.unog.ch; Presseerklärung vom 
23.11.2007). Der Einsatz dieser Taser 
sei eine “Form von Folter”, löse “akute 
Schmerzen” aus und führe in einzelnen 
Fällen auch zum Tod, wie “zuverlässige 
Studien und jüngste Fälle in der Praxis” 
gezeigt hätten, erklärten die zehn un-
abhängigen Expert_innen in einem Gut-
achten.

Bauen Sie Karotten an?
Volkszählung „zur Planung regionaler und sozialer Politik“

Macht menschlich
Der Gesetzesentwurf der Linken, der eine 
Kennzeichnungspflicht für Hamburger 
Polizeibeamt_innen einführen soll, sorgt 
weiter für Wirbel. Während die Koali-
tion das Projekt erstaunlicherweise nicht 
direkt abgelehnt hat, gibt es bei der SPD 
noch Bedenken. Daher wird es nun erst 
einmal in den Innenausschuss diskutiert. 
Die Linke erhofft sich von den Namens-
schildern eine erhöhte „Dialogbereitschaft 
zwischen Bürgern und Polizei“. Außerdem 
wird gewährleistet, dass Straftäter_innen 
in Uniform leichter identifiziert werden 
können.

Vorratsdatenspeicherung 
exzessiv genutzt
In knapp 2.200 Ermittlungsverfahren 
von Mai bis Ende Juli 2008 haben Rich-
ter_innen in Deutschland den Rückgriff 
auf Verbindungsdaten von Telefon- und 
Internet-Nutzer_innen angeordnet, so 
eine kleine Anfrage der FDP. Ungeklärt 
blieben leider die Ermittlungserfolge. Die 
anfragende Politikerin Piltz sieht keine 
Grundlage, die „Vorratsdatenspeicherung 
ausreichend begründen“ zu können. Sie 
gehe von einer Aufhebung der Daten- 
speicherung  durch das Bunderverfas-
sungsgericht aus. 

Policestudibook
Auch in Interpolkreisen erfreuen sich  
facebook und StudiVZ höchster Beliebt-
heit: “Soziale Netzwerke verändern die Art 
des Umgangs der Menschen miteinander. 
(...) Es gibt keinen Grund, warum Er- 
mittler nicht aus der gleichen Quelle 
schöpfen sollten”, sagte der Interpol- 
Generalsekretär laut der südafrikani-
schen Zeitung Business Day. In Johannes-
burg findet eine Tagung zum Ausbau der 
globalen Polizeikommunikationssysteme 
und den erweiterten Zugang zu den Inter-
pol-Datenbanken für nationale Strafver-
folger_innen und Ermittlungsbehörden 
statt.

Während in Deutschland noch 
gestritten wird, wie und in welcher 

Form Computer und der Internetverkehr 
überwacht werden können, macht der Rat 
der Europäischen Union (EU) in Sachen 
Online-Durchsuchung Nägel mit Köpfen. 
Das wichtigste Entscheidungsorgan der 
EU sichert sich weitgehende Kompeten-
zen, um Internetkriminalität zu bekämp-
fen. Dazu gehören die Überwachung von 
Internetverkehr und der Aufbau einer 
Informationsplattform zum Thema Cy-
bercrime unter der Regie von Europol. 
Auch die Privatindustrie soll helfen, die 
Kommunikation in den Datennetzen zu 
kontrollieren, um etwaige kriminelle Ak-
tivitäten – natürlich wird auch hier das 
Totschlagargument „Kinderpornografie“ 
angeführt – durch eine Netzblockade zu 
verhindern.

Zugleich plant der Rat grenzüber-
schreitende, heimliche Online-Durchsu-
chungen, auch wenn technisch noch 
nicht final entschieden ist, wie diese von-
statten gehen sollen. Hierdurch könnte 
das heimliche Ausspionieren von PCs, 
dem das Bundesverfassungsgericht durch 
seine Entscheidungen vom Februar dieses 
Jahres enge Grenzen gesetzt hatte, durch 
die Hintertür realisiert werden. 

Nicht in allen Mitgliedsstaaten gibt 
es mit dem deutschen Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung vergleich-
bare Vorgaben –  in Deutschland wurde 
dieses hart erkämpft. Deshalb lassen 
sich viele Beschlüsse, die in Deutschland 
keine Mehrheit finden, leichter auf EU- 
als auf Bundesebene durchsetzen. Es ist 
fast schon Routine, dass die Bundesin-
nenminister_innen mit ihren Vorschlägen 
zur Überwachung der Bevölkerung an 
beiden Fronten – der nationalen und der 
europäischen – kämpfen. Sind die Vorga-
ben dann EU-Gesetze, müssen sie in den 
Mitgliedsstaaten umgesetzt werden. Das 
Telekommunikationsüberwachungsge-
setz ist etwa auf diesem Wege Bundesge-
setz geworden, ohne dass sich Wolfgang 

Schäuble direkt die Hände schmutzig 
machen musste.

Doch der Ausbau der Kontrollge-
setzgebung funktioniert auch anders 
herum: Dort, wo Deutschland restriktiver 
als andere Staaten vorgeht, werden diese 
Vorgaben oft zum Europa-Standard. Ein 
Beispiel ist der Kauf anonymer SIM-
Karten für Mobiltelefone. Bislang ist 
es in Europa nicht die Regel, dass sich 
Handytelefonierer_innen ausweisen müs-
sen, wie es in Deutschland der Fall ist. Bis 
September 2010 sollen Konzepte gesam-
melt werden, wie Käufer_innen einer 
vorausbezahlten SIM-Karte identifiziert 
werden können. Da wird voraussichtlich 
die deutsche Lösung Schule machen. 

Das Thema Datenschutz liegt dem 
EU-Ministerrat dagegen nicht am Her-
zen. Der Datenschutzbeauftragte der EU, 
Peter Hustinx, hatte kürzlich im Einklang 
mit einer Mehrheit des EU-Parlaments 
Standards für den Schutz persönlicher 
Informationen in Polizei- und Justiz-
Datenbanken gefordert – auch mit Blick 
auf die bereits sehr freizügigen Europa-
Vorschriften zum zwischenstaatlichen 
Austausch von Gen-, Biometrie- und 
Kfz-Daten. Weil die Ratsmitglieder  
„essenzielle nationale Sicherheitsin-
teressen und spezifische Geheimdienst- 
aktivitäten im Bereich der nationalen  
Sicherheit“ von den Auflagen ausnahmen, 
ist die verabschiedete Schutzvorschrift 
nun praktisch wertlos. Für Anonymität 
und Privatsphäre kann sich der EU-Rat 
nur begeistern, wenn es darum geht, 
selbst unbeobachtet diskutieren und 
entscheiden zu können: Er berät in der  
Regel unter Ausschluss der Öffentlich-
keit. 

Wenn zwei sich gegenseitig unterbieten
Rat der EU nimmt sich der Themen Cyberkriminialität und Datenschutz an

Tödliche Taser?
Auch in Hamburg sind Elektroimpulswaffen im Einsatz – trotz massiver Bedenken


